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®te ®arlehenSlaffe wirb oerpflicljtet burdj bte KoUel»

tiounterfd^rift ber HRitglieber beS ®treltoriumS unb beS

©eneralfelretärS ber fchroetjerifdjen 'Jîationalbanî, bte

p jmeten tiamenS ber ®arlel)enètaffe ber [<f)raet§erifcf)en

©ibgenoffenfdjaft jeldjnen.
®aS ®ireftorium roirb bte roelteren Beamten be-

jeidßnen, bte jur güßrung ber KoUeltiounterfchrift narnenS
ber ®arIehenStaffe berechtigt finb.

Hlrt. 11. ®te ©efdtjäfte unb SSBerte ber ®arlehen8
ïaffe ber fcljroeljerifchen ©ibgenoffenfdjaft ftnb non ben»

jenigen ber fchroetjerifchen Htationalbanl getrennt ju
batten.

Hlrt. 12. ®te Komitees befd^liefeen über bte ®ar»
leben an eine etnjelne tßerfon ober girma b'S jurn 93e»

trage non 50,000 gr.
®em Botfthenben ftebt tn jebem einzelnen gaUe baS

Betoredjt gegen bte gefaxten SSefd^lüffe ju; bei folgen
unb anbetn HRelnungSoerfchtebenheiten jroifcben bem
Komitee unb bem Borfißenben entfdjjeibet bie Rentrai»
oerroaltung in tester ^nftanj.

®arleben§begebren, roelcbe ben Betrag oon 50,000
gr. überfteigen, ftnb ber ßentratoermaltung mit ben @ut=

achten beS Komitees jurn ©ntfcljetbe oorjulegen.
Hlrt. 13. ®er gefamte ©efcljäftSgerotnn ber ®ar=

lebenSfaffe, nach Hlbjug ber oon ber fchroetjerifcljen
Htationalbanl oerrecbneten BerroaltungSloften unb ber
oom BunbeSrat feftjufe^enben ©ntfcljäbigungen an bte

SJtitglieber ber Komitees, fällt ber BunbeSlaffe ju.
®te 5Ked)nungftetlung bat nach ben ©runbfägen beS

DbligationenrecbteS ftattjufinben; ber erjrte Hlbfdjluß mirb
auf ben 30. Quni 1915 feftgefegt.

®er QabreSgeroinn mirb bis ju oollftänbiger Siqui»
bation ber ®arlehenSlaffe oorgetragen.

@S ift ©acfje beS BunbeSrateS, bie oon ber 3®ntral»
oermaltung aufgefteUten ^Rechnungen ju genehmigen unb
biefer Berroaltung bie ©ntlaftung p erteilen.

Hlrt. 14. ©obalb bie ®artebenS!affe Sein BebiirfntS
mehr fein mirb für ben regelmäßigen ©ang beS HÖBirt»

fcijaftSlebenS, mirb ber BunbeSrat auf Hlntrag beS ®ire£=
toriumS ber fcbmetjerifdjen SRationalbanl beren Siqui»
bation oerfügen.

@r mirb bie näheren Hlnorbnungen für einen rafcben
fRücEjug ber ®arIebenSfaffenfcbetne auS bem Umlauf
treffen.

®er ©egcnroert aUfäUig nicht jur SRüdtjablung oor»
gerotefener ®atlebenSlaffenfdhetne ift mäbrenb 10 fahren
bei ber etbg. ©taatslaffe tn Bern jum 3cde nach»

träglicher ©inlöfung ju hinterlegen. Bach Berfluß btefer
grift fallen bie nicht bejogenen Beträge an ben fd)raei=
jerifchen Qnoalibenfonbs.

Hlrt. 15. ®te an bie Drbre ber ®arIebenSfaffe auS»

gefteUten ©igenroedhfel, foroie bie oon ber Kaffe auS»

gebenben Hilten, inSbefonbete bie oon ißt erteilten Quit»
tungen ftnb oon ben fantonalen ©tempelfteuern befreit.

Hirt. 16. ®tefer Befcßluß tritt mit bem 9. September
1914 tn Kraft; bie ©efd)äftSet Öffnung ber ®arlebenS=
laffe mirb auf ben 21. September 1914 feftgefeßt.

Sic Orflantfation ber Weit.
@S ift tn bem legten Hlrlifel gejeigt roorben, boß

bie mangelhafte finanzielle KrtegSberettfchift unteres
SanbeS, bte ungenügenbe Siquibität ber meiften ©elb»
inftitute batan fdE)ulb trägt, menn beute oon etnern
großen Botfianbe gefprochen roerben muß, einem Bot»
ftanbe, roeldjer ftd) noch mefentlidb oetjdjätfen müßte,
menn ber Krieg noch lange bauert, unb menn nicht fo
raf<b als möglich unb fo umfaffenb als möglich 9RUtel
unb SBege jur Hlbhülfe ber Bot erfcljloffen merben. Bidjt

um Hllmofen, nicht um HRaßnaljmen ber öffentlichen

HBobltätigfett lann eS fid) babei battbeln, fonbern um
eine fpftematifclje Beubelebmtg ber tnbuftrieHen unb pe>

roerbltcben ®ätigleit, um eine Organifation ber trbeit,
HÖBir haben Hlrbeitgeber, bte mürben gerne ben SSetrieb

roenigftenS teilroeife aufrecht erhalten, menn fte nur ba?

nötige Bargelb bafür hätten; mir haben Hlrbeitnefimct,
Hlrbeiter unb HlngefteUte, bie mürben gerne arbeiten, feibft

ju rebujierten Stöhnen, menn ftd) ihnen nur bie Sore bet

gabrilen unb ber HBerlftätten roteber öffnen mürben.
HBir haben enblich öffentliche Betriebe, Betrtebe be?

BunbeS, ber Kantone, ber ©emetnben, bie lönnen nicht

fo funttionteren, rote eS feibft unter ben gegenroättigen
Berhältniffen nodj notmenbig märe, meil eS ihnen an

ber nötigen HRannfdjaft fehlt — ihre Hlrbeiter unb 3ln>

gefteUten befinben ftd) bei ber Hlrmee an ber ©tenje.

|jler foK unb muß etn HluSgleich gefunben merben, bannt

nicht taufenbe unb abertaufenbe ber öffentlichen SJiilb»

tätigfeit anheimfallen, fonbern bamit ihnen bte 3Rögll<|feit
geboten merbe, fich unb ihre gamilien burch ûjrer fjünbe
Hlrbeit ju ernähren!

3n erfter Sinte mirb eS fich barum hanbcln, ber

Qnbuftrie unb bem ©eroetbe bie notroenbigen Barmittel

ju befdjaffen, bamit bie Betriebe mieber, fo roett ate

möglich, aufgenommen merben lönnen. ©Inb bie beftetjen--

ben Banlen auS ben bereits bargelegten ©rünben baju

nicht imftanbe, fo muß eine $ilfSbanl gebilbet roerben

— bie tn HluSficht genommene KrtegSbarlehenSlaffe mit

nur jeßn SRiHionen Kapital unb mit einem größeren

HBirlungSlreife mirb fchroerlidh genügen. Natürlich müßte

in jebem einjelnen gatle unterfud^t roerben, ob bas

Unternehmen, roelcheS §ülfe braudht, roirtfdhaftlich auf

fo gefunber BafiS fteht, baß eS nach Beendigung be?

Krieges in normaler HBeife roeiterarbeiten unb bie erßal»

tenen Borfcbüffe tilgen lann. @S müßte babei noch ^
Hluge gefaßt merben, ob eS im einjelnen galle nicht

ölonomifcher märe, ben betreffenben Betrieb ganj ftiH»

julegen — menn bie Hlbfaßgebiete für bte gabrilate

oerfdhMfe" ftnb, unb bie gabrilate feibft etn langes Sägern

nidht oertragen. ®iefe unb noch manche anbete gragc

märe ju erörtern. Iber baS alles Iteße fich fch
ohne ©chroterigleiten burdhführen, menn man fih trat

erft über bie $rinjipien ber fmlfe geeinigt hätte. ®aS

Çauptjiel märe, bte tnbuftrieKen unb gemerblichen Betrtebe

nach SRögltchfeit mieber tn ©ang ju fe^en unb bamit

bte HlrbeitSloftgleit etnjufchränlen.
®aß Unteres nicht tn ooHem Umfange möglich ift

muß oon oorneherein angenommen roerben. ®eSl)alb

müßten bie öffenttidhen Betrtebe ebenfalls mitroirlen, um

ben überfchuß an BefdßäftigungSlofen aufjunehmen. üftan

hat ja ju lefen befommen, baß j. B. bie eibgenöffifeßt

Sßoft gejmungen ift, ihren Betrieb ganj roefentltd) ju

rebujteren unb jmar auS SRangel an 3lrbeitê perfonal.

©benfo fteht eS bei ben BunbeSbahnen unb bei ben

prioaten Bahnunternehmungen, ebenfo bei ben Straßen»

bahnen in unferen größeren ©täbten, mo überall ber

Bet lehr auf ein faum noch genügenbeS HRinbeftmaß

etngefchränft ift, meil eS an Seuten jur Bebienuttg ber

HBagen fehlt. Hlun benn — hier hüben mir einen empßnD»

liehen HRangel an HlrbeitSlräften, bort hoben mir jahuofe

HlrbeitSlofe; ein HluSgleich jroifdfjen beiben foil unb muß

möglich fetn ®ie Boftoerroaltung ftellt bodß auch m

Seiten mit erhöhtem Berlehr — HBethnadfjten unb Hieujam

— jahlreidhe fpülfsfräfte etn; roarum foU fte baS nie?

je^t auch lönnen? Unb ber ®tenft auf ben

bahnen ift auch nicht fo furchtbar fchroierig, baß

ein HBiHiger rafch erlernen lönnte. Hluf bte gleiche

lönnte man auch fiele oon ben befchäftigung^"'
BureauangefteUten, bie oieUetcht noch fchlimw®*

ftnb als bte eigentlichen Hlrbeiter, unterbringen.

4W Jllustr. schweiz. Handw.-Zàng („Meisterblatt")

Die Darlehenskasse wird verpflichtet durch die Kollek-
tivunterschrift der Mitglieder des Direktoriums und des

Generalsekretärs der schweizerischen Nationalbank, die

zu zweien namens der Darlehenskasse der schweizerischen
Eidgenossenschaft zeichnen,

Das Direktorium wird die weiteren Beamten be

zeichnen, die zur Führung der Kollektivunterschrift namens
der Darlehenskasse berechtigt sind.

Art. 11. Die Geschäfte und Werte der Darlehens
kasse der schweizerischen Eidgenossenschaft sind von den-
jenigen der schweizerischen Nationalbank getrennt zu
halten.

Art. 12. Die Komitees beschließen über die Dar-
lehen an eine einzelne Person oder Firma b's zum Be-
trage von 50,000 Fr.

Dem Vorsitzenden steht in jedem einzelnen Falle das

Vetorecht gegen die gefaßten Beschlüsse zu; bei solchen
und andern Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Komitee und dem Vorsitzenden entscheidet die Zentral-
Verwaltung in letzter Instanz.

Darlehensbegehren, welche den Betrag von 50,000
Fr. übersteigen, sind der Zentralverwaltung mit den Gut-
achten des Komitees zum Entscheide vorzulegen.

Art. 13. .Der gesamte Geschäftsgewinn der Dar-
lehenskasse, nach Abzug der von der schweizerischen
Nationalbank verrechneten Verwaltungskosten und der
vom Bundesrat festzusetzenden Entschädigungen an die

Mitglieder der Komitees, fällt der Bundeskasse zu.
Die Rechnungstellung hat nach den Grundsätzen des

Obligationenrechtes stattzufinden; der erste Abschluß wird
auf den 30. Juni 1915 festgesetzt.

Der Jahresgewinn wird bis zu vollständiger Liqui-
dation der Darlehenskasse vorgetragen.

Es ist Sache des Bundesrates, die von der Zentral-
Verwaltung aufgestellten Rechnungen zu genehmigen und
dieser Verwaltung die Entlastung zu erteilen.

Art. 14. Sobald die Darlehenskasse kein Bedürfnis
mehr sein wird für den regelmäßigen Gang des Wirt-
schaftslebens, wird der Bundesrat auf Antrag des Direk-
toriums der schweizerischen Nationalbank deren Liqui-
dation verfügen.

Er wird die näheren Anordnungen für einen raschen
Rückzug der Darlehenskassenscheine aus dem Umlauf
treffen.

Der Gegenwert allfällig nicht zur Rückzahlung vor-
gewiesener Darlehenskaffenscheine ist während 10 Jahren
bei der etdg. Staatskasse in Bern zum Zwecke nach-
träglicher Einlösung zu hinterlegen. Nach Verfluß dieser
Frist fallen die nicht bezogenen Beträge an den schwei-
zerischen Invaliden fonds.

Art. 15. Die an die Ordre der Darlehenskasse aus-
gestellten Eigenwechsel, sowie die von der Kasse aus-
gehenden Akten, insbesondere die von ihr erteilten Quit-
lungen sind von den kantonalen Stempelsteuern befreit.

Art. 16. Dieser Beschluß tritt mit dem 9. September
1914 in Kraft; die Geschäftseröffnung der Darlehens-
kasse wird auf den 21. September 1914 festgesetzt.

Sie LrWiMn der Ardeit.
Es ist in dem letzten Artikel gezeigt worden, daß

die mangelhafte finanzielle Kriegsbereitschaft unseres
Landes, die ungenügende Liquidität der meisten Geld-
institute daran schuld trägt, wenn heute von einem
großen Notstande gesprochen werden muß, einem Not-
stände, welcher sich noch wesentlich verschärfen müßte,
wenn der Krieg noch lange dauert, und wenn nicht so

rasch als möglich und so umfassend als möglich Mittel
und Wege zur Abhülfe der Not erschlaffen werden. Nicht

um Almosen, nicht um Maßnahmen der öffentliche»

Wohltätigkeit kann es sich dabei handeln, sondern un,
eine systematische Neubelebung der industriellen und M-
merklichen Tätigkeit, um eine Organisation der Arbeit
Wir haben Arbeitgeber, die würden gerne den Betrieb
wenigstens teilweise aufrecht erhalten, wenn sie nur das

nötige Bargeld dafür hätten; wir haben Arbeitnehmer.
Arbeiter und Angestellte, die würden gerne arbeiten, selbst

zu reduzierten Löhnen, wenn sich ihnen nur die Tore der

Fabriken und der Werkstätten wieder öffnen würden,
Wir haben endlich öffentliche Betriebe, Betriebe des

Bundes, der Kantone, der Gemeinden, die können nicht

so funktionieren, wie es selbst unter den gegenwärtigen
Verhältnissen noch notwendig wäre, weil es ihnen an

der nötigen Mannschaft fehlt — ihre Arbeiter und An-

gestellten befinden sich bei der Armee an der Grenze,

Hier soll und muß ein Ausgleich gefunden werden, damit

nicht taufende und abertausende der öffentlichen Mild-
tätigkeit anheimfallen, sondern damit ihnen die Möglichkeit
geboten werde, sich und ihre Familien durch ihrer Hände

Arbeit zu ernähren!
In erster Linie wird es sich darum handeln, der

Industrie und dem Gewerbe die notwendigen Barmittel

zu beschaffen, damit die Betriebe wieder, so weit als

möglich, aufgenommen werden können. Sind die bestehen-

den Banken aus den bereits dargelegten Gründen dazu

nicht imstande, so muß eine Hilfsbank gebildet werden

— die in Aussicht genommene Kriegsdarlehenskasse mit

nur zehn Millionen Kapital und mit einem größeren

Wirkungskreise wird schwerlich genügen. Natürlich müßte

in jedem einzelnen Falle untersucht werden, ob das

Unternehmen, welches Hülfe braucht, wirtschaftlich auf

so gesunder Basis steht, daß es nach Beendigung des

Krieges in normaler Weise weiterarbeiten und die erhal-

tenen Vorschüsse tilgen kann. Es müßte dabei noch inS

Auge gefaßt werden, ob es im einzelnen Falle nicht

ökonomischer wäre, den betreffenden Betrieb ganz still-

zulegen — wenn die Absatzgebiete für die Fabrikate

verschlissen sind, und die Fabrikate selbst ein langes Lagern

nicht vertragen. Diese und noch manche andere Frage

wäre zu erörtern. Aber das alles ließe sich rasch und

ohne Schwierigkeiten durchführen, wenn man sich nur

erst über die Prinzipien der Hülfe geeinigt hätte. Das

Hauptziel wäre, die industriellen und gewerblichen Betriebe

nach Möglichkeit wieder in Gang zu setzen und damit

die Arbeitslosigkeit einzuschränken.
Daß letzteres nicht in vollem Umfange möglich ist,

muß von vorneherein angenommen werden. Deshalb

müßten die öffentlichen Betriebe ebenfalls mitwirken, um

den Überschuß an Beschäftigungslosen aufzunehmen. Mau

hat ja zu lesen bekommen, daß z. B. die eidgenössische

Post gezwungen ist, ihren Betrieb ganz wesentlich zu

reduzieren und zwar aus Mangel an Arbeitspersonal.

Ebenso steht es bei den Bundesbahnen und bei den

privaten Bahnunternehmungen, ebenso bei den Straßen-

bahnen in unseren größeren Städten, wo überall der

Verkehr auf ein kaum noch genügendes Mindestmaß

eingeschränkt ist, weil es an Leuten zur Bedienung der

Wagen fehlt. Nun denn — hier haben wir einen empfind-

lichen Mangel an Arbeitskräften, dort haben wir zahllost

Arbeitslose; ein Ausgleich zwischen beiden soll und muß

möglich sein! Die Postverwaltung stellt doch auch m

Zeiten mit erhöhtem Verkehr — Weihnachten und NeuM

— zahlreiche Hülfskräste ein; warum soll sie das nich

jetzt auch können? Und der Dienst auf den StraW-

bahnen ist auch nicht so furchtbar schwierig, daß ihn?V
ein Williger rasch erlernen könnte. Auf die gleiche WI
könnte man auch viele von den beschäftigungslos

Bureauangestellten, die vielleicht noch schlimmer dara

sind als die eigentlichen Arbeiter, unterbringen.
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add. Medaille Zflrlch 1894 GYSEL & 0D1NGÂ VOfrtl. BRÄNDLI & Cie. Telegramme; Asphalt Hofgee

IMA Käptah in Borgen

Telephon Holzzement-, Daehpappen- und Isoliermittel-Fabrik Telephon
empfehlen sich für Spezialitäten ; Asphaltarbeiten aller Art, wasserdichte Isolierungen, Trocken-
legung feuchter Lokale, Asphaltterrassen mit and ohne Plättlibeläg, Holzpflästerungen'
Konkurrenzpreise. 1728 Kiesklebe-Dächer, Parquets in Asphalt. Weitgehende garantie

21ber nun fommt bte große Frage: roer nimmt biefe

ötganifation ber Arbeit fo an £anb, baß fie rafc£) unb
pcoflifdö but ci) geführt roirb unb fichtbare grüctjte tragen
fann? ®a§ ©egebene märe, menn ba§ neue fojiatpolitifctje
3lmt ber BunbeSoerroallung bie Fnttiatioe ergreifen
mürbe. ®er BunbeSrat l>at ja ©eneraloollmactjt — nic^t
bloß, um bie 3ettungSsenfur etnsuführen, fonbern auch

um prafiii't^e Arbeit ju leifien Freilief) müßte man nicht
etft mit ©nqueten über ben Umfang ber ïtrbeitêlofigfeit
unb ä^nlid^en bureauEcatifdjen Runflfiücfen anfangen,
fonbern gletcf) in médias res hineingreifen. ®aju müßten
noch Borftänbe aller tnbuftrieKen, faufmänmfc|en,
gemerblichen Rörperfcijaften hinjugesogen merben, bte

Stattetet ber fflnanjtinftitute, furj alle SJlänner, melcße
am roirtfdhafilicßen Seben unfereö SanbeS tn leitenber
Stellung beteiligt ftnb. 9lur roenn man bie £»ilf§a£tion
non oorneherein auf bte benfbar breitefte BafiS fiellt,
roirb man einen ©rfolg erzielen, mie mir ihn un§ oor=
fteüen, unb mie er auch roirflicf) möglich ift. ©rfi bann
roirb man fagen fönnen, baß ber ©ptuclj „Me für ©inen!"
in bte Sat umgefetjt roorben ift!

Msfiitiorge buret) grroerbsförberuiifl.
®er jähe SCBechfel ber SlrbettSoerhältniffe hat bte

oorbem ohnehin nid^t rofige ©rroetbSlage für oiele
gerabeju auf ben BuHpunft gebracht. ®abei münfeßt
man, baß oon feiten ber @efd)â]têleute ben Arbeitern
unb tagefteüten nach 3Jîôgltct)£ett Berbienftgelegenhett
gegeben roerbe. ®aneben folloom Staate oermittelft einer
ftaatlichen £»üIfSfommiffion bie gefamte Unterftüßung§=
tätigteit organiftert merben, ofjne baß bie £>ülfe in ihrer
?orm ben ©barafter ber 3lrmengenôffigîett trage.

3n biefer Dichtung hat ftdj ber BaSler ©eroerbeoerbanb
bereits ju betätigen gefueßt, als e§ noch feine RrifiS oon
ber ©chärfe gab, mie mir jeßt ju oerjeichnen haben.
$od) mar ber Botfianb, ben mir je^t burchmadhen, in
feinem SBefen fdhon oorhanben. ®effen Rennsetcljen mar
ebenfo mie heute : äJlangel an Organisation ber Betbienft*
unb airbeitëoerhâltniffe.

®er ©emetbeoerbanb monte biefem 3ufianbe burdh
fetneSSorfchläge betreffs (Schaffung oon öffentlich rechtlichen
Istunblagen für bie BerufSorganifationen begegnen,
^eute jeigt eS ftd) ooüenbS, mie midhtig ba§ Borhanbenfein
bet oott ihm oorgefdhlagenen öffentlich » redhtlichen
Korporationen märe. Qe^t joli fiait ihrer eine ftaatlid^e
"ommiffion helfen. Ohne SlrbeitS* unb Sßerbienfljumeifung
«ber ift ber ©harafter ber Slrmengenöffigfeit nic^t su
®etmetben.

„|8ir ftnb nidht bie legten berer, meldhe aufrichtig
®wf<hen, baß gut unb burdhgreifenb geholfen merbe.
-ötetet bie Rommiffion in ihrer 3ufammenfehung bafür
gemäht? 3Bir lefen bie Flamen roohlmetnenber Slienfchen»
Tteuttbe, nidht aber bte oon Fachleuten. Rann man nun

ist coIEsroirtfch aftlichen Aufgaben ohne Fachleute
• 3lein, hier finb gerat»e BetufSleute am Blatte.

9Bit rooKen barauf hier nidjt meiter eingehen. ®er
Rommiffion münfdhen mir oon fersen eine gebeißliche
SBirffamfett, inbem mir betonen, baß eS oor allem nötig
ift, bte beruflichen Rretfe susujteben.

@S hanbelt ftch, ba§ laffe man nidht au§ bem 3luge,
nicht etma nur um geroöhniidhe Irbeiterfürforge. ©ine
roicljitge ©orge muß bie fein, mie bem ©eroerbebetrtebe
meiter geholfen merben fönne.

ÏÏrbeitSorganifation tut not, unb nur tn Berbinbung
bamit ïann eine ridhtige Unterftüßung Blat) greifen.
Berbtenftgelegenljeit muß babureß gefefjaffen merben, baß
man an bte gemerblidhen BerufSorganifationen Slrbeit su
oerieilen fucht.

Blit biefer Forbetung mürbe e§ nidht übereinftimmen,
baß bte ©efchäftSleute außer Berbtenft gefeßt mürben.
®er erfte ©dhritt basu märe bie einfeiiige 33eoorsugung
be§ allgemeinen RonfumoereinS unb be§ Ronfumoeretn=
oerbanbe§, beren Senbens auf ïluêfchaltung ber ®efchäft§=
roeit gerichtet ift. Fmmer roieber machten ftdh biefer Sage
oon feiten ber mit ber Ronfumoeretnéberoegung sufammen»
hängenben „Siga für bie 23etbiUigung ber 2eben§mittel"
©timmen in ber greffe geltenb, bie auf eine Fügung
brach bte Ronfumoereinëbemegung hinarbeiten.

Behauptung über Behauptung rourbe oerbreitet, baß
bie prioaten Sebenêmittelgefchâfte in mud)erifeher SÖBetfe

einen unoerhältniSmäßigen tßretSauffdhlag hätten eintreten
laffen. 2Bo ba§ tn oereinselten Füßen roirïlich gefdhehen
fetn feilte, oerurteilen mir ein folihel Borgehen auf ba§
befiimmtefte, ba e§ foroohl ben Pflichten ber Sebenëmittel*
oerforgung gegen bte StOgemetnheit nicht entfprechen, mie
ferner bem fosialen 9lnfehen beS ®emerbeftanbe§ fchmer
SU fdhaben geeignet fetn mürbe. @8 muß aber gleichseitig
Daran erinnert merben, baß geroiffe $ret8auffihläge ber
®etaitgef<häfte burdh teurere SBareneinfäufe bebingt
roaren, unb baß bie Ronfumoereine baoon feine 3lu§=
naßme machten, ja, baß bem Betnehmen nach In Bafel
ber Mgemeine Ronfumoerein mit einer tellmetfen ^ßretS»
ethöhung ooranging. 9öie un§ fobann mitgeteilt mirb,
hat er bte ©infäufe sur ßeit be8 plöhli^en RaufanbrangeS
audh nidht immer in bie Ronfumbüdhletn sur Babatt=
geroährung eintragen laffen. ®ie gleiche ©tetlung haben
aHerbtngS ^ßrioatgefdhäfte eingenommen, inbem fie oorüber=
geljenb feine Babattmarfen abgaben — rote mir hören,
be§ geroaltigen 3lnbrange8 halber, ber bie SJlarfen*
oerteilung jeitmctlig unmöglich gemacht haben foH.

Çeute roirb man gerne an ber Sufrechterhaltung
georbneter $uftänbe feiten.8 ber prioaten SebenSmittel«
gefchäfte mitarbeiten, menn nur mit ihnen fpanb in $anb
gegangen mirb. ®te prioaten SebenSmitteloerbänbe mären
SU bem 3ro<cfe su begrüßen u. a. hlufidhtlidh eoentuetler
BreiSfeftteßungen. $ene Berbänbe bieten bie nötige
©idhetheit für fachgemäße Beurteilung. ®tefe ift äußerft
midhtig. ®enn burch noch fo mohlgemetnte fiaallidhe
Blaßnahmen fann man, menn fte nidht auf fachoetftänbiger
©runblage beruhen unb oon bem guten 2Biflen ber
beteiligten Fadhfreife gejörbert merben, genau bas ©egenteil
oon bem erstelen, roaS beabfidhtigt roar. SJlan benfe tn
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Aber nun kommt die große Frage: wer nimmt diese

Organisation der Arbeit so an Hand, daß sie rasch und
praktisch durchgeführt wird und sichtbare Früchte tragen
kann? Das Gegebene wäre, wenn das neue sozialpolitische
Amt der Bundesverwaltung die Initiative ergreifen
würde. Der Bundesrat hat ja Generalvollmacht — nicht
bloß, um die Zeitungszen sur einzuführen, sondern auch

um praktische Arbeit zu leisten! Freilich müßte man nicht
erst mit Enqueten über den Umfang der Arbeitslosigkeit
und ähnlichen bureaukcatischen Kunststücken anfangen,
sondern gleich in mectiss rà hineingreifen. Dazu müßten
noch die Vorstände aller industriellen, kaufmännischen,
gewerblichen Körperschaften hinzugezogen werden, die
Vertreter der Finanzinstitute, kurz alle Männer, welche
am wirtschaftlichen Leben unseres Landes in leitender
Stellang beteiligt sind. Nur wenn man die Hilfsaktion
von vorneherein auf die denkbar breiteste Basis stellt,
wird man einen Erfolg erzielen, wie wir ihn uns vor-
stellen, und wie er auch wirklich möglich ist. Erst dann
wird man sagen können, daß der Spruch „Alle für Einen!"
in die Tat umgesetzt worden ist!

Msflirsorge durch Ewerbssördermg.
Der jähe Wechsel der Arbeitsverhältnisse hat die

vordem ohnehin nicht rosige Erwerbslage für viele
geradezu auf den Nullpunkt gebracht. Dabei wünscht
man, daß von feiten der Geschäftsleute den Arbeitern
Md Angestellten nach Möglichkeit Verdienstgelegenheit
gegeben werde. Daneben soll vom Staate vermittelst einer
staatlichen Hülfskommission die gesamte Unterstützungs-
tätigkeil organisiert werden, ohne daß die Hülfe in ihrer
Form den Cdarakter der Armengenössigkeit trage.

In dieser Richtung hat sich der Basler Gewerbeverband
bereits zu betätigen gesucht, als es noch keine Krisis von
der Schärfe gab, wie wir jetzt zu verzeichnen haben.
Doch war der Notstand, den wir jetzt durchmachen, in
seinem Wesen schon vorhanden. Dessen Kennzeichen war
ebenso wie heute: Mangel an Organisation der Verdienst-
und Arbeitsverhältnisse.

Der Gewerbeverband wollte diesem Zustande durch
seine Vorschläge betreffs Schaffung von öffentlich-rechtlichen
Grundlagen für die Berufsorganisationen begegnen.
Heute zeigt es sich vollends, wie wichtig das Vorhandensein
der von ihm vorgeschlagenen öffentlich-rechtlichen
Korporationen wäre. Jetzt soll statt ihrer eine staatliche
Kommission helfen. Ohne Arbeits- und Verdienstzuweisung
über ist der Charakter der Armengenössigkeit nicht zu
vermeiden.

Wir sind nicht die letzten derer, welche aufrichtig
wünschen, daß gut und durchgreifend geholfen werde.
Mietet die Kommission in ihrer Zusammensetzung dafür
gewähr? Wir lesen die Namen wohlmeinender Menschen-
gelinde,, nicht aber die von Fachleuten. Kann man nun

jetzigen volkswirtschaftlichen Aufgaben ohne Fachleute
°>en. Nein, hier sind gerade Berufsleute am Platze.

Wir wollen darauf hier nicht weiter eingehen. Der
Kommission wünschen wir von Herzen eine gedeihliche
Wirksamkeit, indem wir betonen, daß es vor allem nötig
ist, die beruflichen Kreise zuzuziehen.

Es handelt sich, das lasse man nicht aus dem Auge,
nicht etwa nur um gewöhnliche Arbeiterfürsorge. Eine
wichtige Sorge muß die sein, wie dem Gewerbebetriebe
weiter geholfen werden könne.

Arbeitsorganisation tut not, und nur in Verbindung
damit kann eine richtige Unterstützung Platz greifen.
Verdienftgelegenheit muß dadurch geschaffen werden, daß
man an die gewerblichen Berufsorganisationen Arbeit zu
verteilen sucht.

Mit dieser Forderung würde es nicht übereinstimmen,
daß die Geschäftsleute außer Verdienst gesetzt würden.
Der erste Schritt dazu wäre die einseitige Bevorzugung
des Allgemeinen Konsumvereins und des Konsumverein-
Verbandes, deren Tendenz auf Ausschaltung der Geschäfts-
weit gerichtet ist. Immer wieder machten sich dieser Tage
von feiten der mit der Konsumvereinsbewegung zusammen-
hängenden „Liga für die Verbilligung der Lebensmittel"
Stimmen in der Presse geltend, die auf eine Führung
durch die Konsumveretnsbewegung hinarbeiten.

Behauptung über Behauptung wurde verbreitet, daß
die privaten Lebensmittelgeschäfte in wucherischer Weise
einen unverhältnismäßigen Pretsaufschlag hätten eintreten
lassen. Wo das in vereinzelten Fällen wirklich geschehen
sein sollte, verurteilen wir ein solches Vorgehen auf das
bestimmteste, da es sowohl den Pflichten der Lebensmittel-
Versorgung gegen die Allgemeinheit nicht entsprechen, wie
ferner dem sozialen Ansehen des Gewerbestandes schwer
zu schaden geeignet sein würde. Es muß aber gleichzeitig
daran erinnert werden, daß gewisse Preisaufschläge der
Detailgeschäfte durch teurere Wareneinkäufe bedingt
waren, und daß die Konsumvereine davon keine Aus-
nähme machten, ja, daß dem Vernehmen nach in Basel
der Allgemeine Konsumverein mit einer teilweisen Preis-
e,höhung voranging. Wie uns sodann mitgeteilt wird,
hat er die Einkäufe zur Zeit des plötzlichen Kaufandranges
auch nicht immer in die Konsumbüchlein zur Rabatt-
gewährung eintragen lassen. Die gleiche Stellung haben
allerdings Privatgeschäfte eingenommen, indem sie vorüber-
gehend keine Rabattmarken abgaben — wie wir hören,
des gewaltigen Andranges halber, der die Marken-
Verteilung zeitweilig unmöglich gemacht haben soll.

Heute wird man gerne an der Aufrechterhaltung
geordneter Zustände seitens der privaten Lebensrnittel-
geschäfte mitarbeiten, wenn nur mit ihnen Hand in Hand
gegangen wird. Die privaten Lebensmittelverbände wären
zu dem Zwecke zu begrüßen u. a. hinsichtlich eventueller
Preisfest'etzungen. Jene Verbände bieten die nötige
Sicherheit für fachgemäße Beurteilung. Diese ist äußerst
wichtig. Denn durch noch so wohlgemeinte staatliche
Maßnohmen kann man, wenn sie nicht auf sachverständiger
Grundlage beruhen und von dem guten Willen der
beteiligten Fachkreise gefördert werden, genau das Gegenteil
von dem erzielen, was beabsichtigt war. Man denke in
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